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A B H A N D L U N G E N
C.-

N A C H F R A G E M A G H T  U N D  W E T T B E W E R B S O R D N U N G

A n gebo t u nd N achfrage sind die K om ponenten  des M arktes. Ihre S tellung  än dert sich m it 
dem  A b la u f der K onjunkturdynam ik. L aut dem  G esetz der M arktw irt sch aß  ist es e in  le 
g itim es Recht be ider Marktpartner, ihre M arktstellung zu  verbessern. D er Versuch, d er  
M achtbailang a u f d er  Angebotsseite ähnliche B allungen au f d er  N ächfrageseite gegen- 
ilb erzu ste llen ,is t a lt  und findet bereits in  d e r  klassischen K artellauseinan dersetzu ng seinen  
N iederschlag. D ie Diskussion darüber h a t einen  neuen A u ftr ieb  erhalten  durch d ie  Ver
größeru ng des XPirtschaftsraumes, d ie  zu r K on zen tra tion  d rän g t, und durch d ie  H eraus
bildung von E inkaufsringen und K etten läden  im  E inzelhandel. Es w äre aber falsch, d ie  
B ehandlun g d er  Problem atik au f d iese S on dejfä lle  einzuschränken. Genauso, w ie  es a u f  
d er  A n gebotsseite mißbräuchliche Überschreitungen dieses an  sich leg itim en  Rechts g ib t, 
w erden  solche Auswüchse mit der S tärkun g d er N achfragem acht auch d o rt zunehm en. Ob 
sie  K arte llta tbes tän de  berühren, m uß dah ingestellt b leiben . Offen b leib t auch, ob das zum  
Schutz des Verbrauchers notwendig ist, w eil j a  d ie  Preiskonzessionen nicht u n m itte lbar an  
den E ndverbraucher weilergegeben w erden . W ie viele  w irtschaflspolitische F ragen, so w ird  
auch d iese F rage überm äßig dram atisiert. D ie vorangegangene D iskussion und d ie  beiden  
fo lgenden  A bhandlun gen  versuchen, einen  B eitrag  zu r  K läru n g  des P roblem s zu  geben.

Die Nachfragemacht in der Praxis
ArnoySölter, Köln»)

A nläßlich der Behandlung eines Gebietskartelles 
der britischen Konsumgenossenschaften vor dem 

Londoner Kartellgericht im Oktober 1960 hatte der 
Geschäftsführer des parlamentarischen Ausschusses 
der Zentralgenossenschaft in der Genossenschafts
zeitung gedroht, daß jedes Mitglied, das sich der 
Regierung als Zeuge vor dem Kartellgericht zur Ver
fügung stellt, als „Verräter an der Genossenschafts
bewegung" betrachtet werden würde.*) Nur mit Mühe, 
konnte ein V erfahren wegen „Cöntempt of C ourt“ 
verh indert werden. Die Arbeitsgemeinschaft Freiwil
liger Gruppen des Lebensmittelhandels der Bundes
republik Deutschland hatte es im April 1960 abge
lehnt, dem Bundeskartellamt auf eine formlose An
frage bezüglich ih rer Praktiken Bericht zu erstatten  ®) 
— ein gegenüber den deutschen Kartellbehörden bis
her wohl einmaliger Fall. Als diese Kettenorgani
sation ihre Meinung geändert und dem Bundeskartell
amt doch berichtet hatte  imd daraufhin d ie  Behörde 
die Ansicht vertrat, daß ' zumindest die Gebietsab
sprachen der Kettengroßhändler eine verbotene Kar
tellabsprache darstellen und daß demnadi ein Antrag

*) D er Verfaisser h a t s-eine wesenlHdien, Uberlegunigeni zum Problem  
d e r  N adifragem adit in  se in e r Sdirift: .Nadifragem adit und  W ett- 
bew erbsordnung" (Düss-eldorf 196Q) und' in der ansdiM eßenden 
A bhandlung „N adifragem adit und Gegengewiditsprin^ip", in: Der 
M arken-artikel, 1961, S. 377 ff. ndedergelegt. la  diesem  Aufsatz 
so llen  vo r allem  p rak tisd ie  B eispiele fü r  den Einfluß d e r  N adi
fragem adit des H andels au f die Industrie  vermittelt wenden.
*) „N adifragem adit audi in  England", in : Industriekurier, N r. 203, 
20. O k tober 1960.
5) „K etten an tw orten  zunädxst n id it" , ln : Handelsblatt, Nr. 78, 
25. A pril 1960.

nach § 5 des Kartellgesetzes zu stellen sei, äußerte 
ein maßgeblicher V ertreter der Ketten; „W ir sind be
reit, notfalls auf die Straße zu gehen“ )̂ (d. h.: wenn 
man die Ketten als „Kartell" behandeln sollte. Der 
Verf.).

Diese Beispiele beleuchten die überaus schwierige 
geistige Situation der verschiedenartigen, zumeist im 
Bereich des „Mittelstandes" entstandenen Organi
sationen im Hinblick darauf, daß sie nunmehr als 
Träger von „Nachfragemacht" bezeichnet werdien. Ihre 
z. T. überaus empfindliche Reaktion auf die Behand
lung dieses Themas ist daher nur zu verständlich. 
Sie w aren ausgezogen, zur Erhaltung ihrer Selb
ständigkeit und Konkurrenzfähigkeit „Auftragskon
zentration" (Zusammenfassung der an die Industrie zu 
vergebenden Aufträge) zu betreiben, um damit für 
ihre M itglieder günstigere Preise und Geschäftsbe
dingungen im Einkauf auszuhandeln. A ls einst 
schwächste Glieder im Konzert der M arktkräfte wol
len sie es aber heute nicht wahrhaben, daß die Summe 
vieler „Kleiner" schließlich ein „Groß" und die Summe 
vieler „Schwacher" schließlich ein  „Stark" ausmachen 
kann.

F rankfurter A llgem eine Zeitung N r. 53 vom  3. M ärz 1961. In- 
zw isdien is t d as  E rm ittlungsverfahren  e ingeste llt w orden, ohne 
daß — entgegen d e r sonst üblid ien  Praxis des Bfuntdeskartellamtes — 
A ußenstehenden d e r  W ortlau t des Einstellungsbesdilus&es zugäng- 
lid i gemacht w urde. N ur eine knappe Pressenotiz w urde vom Amt 
herausgegeben (z.B . D eu tsd ie  Zeitung vom  13. 2.>1962), d ie  nodi 
dazu von einem maßgeblichen V e rtre te r’ des B undeskartellam tes 
als in e inzelnen Punkten u n rid itig  bezeid inet wurde.
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Die verschiedenartigsten Nadifragezusammensdilüsse 
des Handels haben in der Tat — besonders in den 
vergangenen Jahren  — derart an  Umfang und Einfluß 
zugenommen, und sich auf so viele Gebiete ausge
dehnt, daß sie sich zu einem gewichtigen Problem der 
industriepolitischen, aber auch der wirtschaftspoliti
schen und auch wirtschaftswissenschaftlichen Betrach
tung entwickelt haben. Die Paradoxie der Entwicklung 
liegt in e rste r Linie darin, daß industrielle A nbieter
zusammenschlüsse — selbst di© allerlosesten Formen 
der Kooperation — durch das Kartellgesetz und seine 
Handhabung immer mehr erschwert oder gar unmög
lich gemacht werden, während auf der anderen Seite 
der Handel und seine V ertretungen den Trend zur 
Kooperation unbehindert vom K artellverbot intensiv 
fördern können. So richtete d e r  Präsident der Haupt
gemeinschaft des Deutschen Einzelhandels in  der Dele- 
giertenversanunlung dieses W irtschaftszweiges am 
25-/26. Oktober 1960 zum w iederholten Male die nach
drückliche Aufforderung an den gesamten Einzel
handel, sich zum gemeinsamen Einkauf zusammenzu
schließen und die Konzentration „mit einer macht
vollen und leistungsstarken Gegenkonzentration zu 
beantTvorten. . . .  N ur wenn Sie so handeln, werden 
Sie sich in  Zukunft im Konkurrenzkampf behaupten."

DIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE INDUSTRIE

Die Zusammenballung von Nachfragemacht im Han
del (einschließlidi d e r „konzentrierten“ Formen der 
Handelszusammenschlüsse) konnte nicht ohne Aus
wirkung auf die vorgelagerte Industrie, insbesondere 
auf die mittelständische Industrie, bleiben. Infolge 
ihrer Zersplitterung auf Grund des Kartellverbotes ist 
sie dem vollen Druck der Nachfragekonzentration 
ausgesetzt! sie ist also nicht in der Lage, eine w irk
same Gegenmacht gegen den Nachfragedruck der 
großen „Handelsimperien“ (Herbert Groß) zu bilden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß entgegen der land
läufigen Meinung die deutsche Industrie vorwiegend 
mittelständisch strukturiert ist. Von ca. 90 000 Indu
striebetrieben haben 93“/» weniger als 200 und 86”/o 
weniger als 100 Beschäftigte. Trotz unverkennbarer 
Vorteile, die die neue A bsatzstruktur auch für die 
Industrie bietet {Großaufträge unid langfristige Dis
positionsmöglichkeiten), wird daher die Zusammen
schlußbewegung des Handels wegen ihres ztmehmen- 
den Marktgewichtes einerseits und wegen der Zer
splitterung der Industrie andererseits von dieser mit 
wachsender Besorgnis betrachtet. Die Lage ist natur
gemäß in den einzelnen Industriezweigen sehr unter
schiedlich. Immerhin läßt die Entwicklung der letzten 
Jah re die Schlußfolgerung zu, daß auch viele der seither 
weniger betroffenen Bereiche der Korisumgüterindu- 
strie sich bald einer ähnlichen Problematik gegenüber
gestellt sehen werden, in  der sich andere Zweige 
schon seit einigen Jahren  befinden.

ü b er das rein auf den Umsatz bezogene Ausmaß der 
A uftragskonzentration laufen umfangreiche Untersu
chungen. Die nachfolgenden Angaben bieten jedoch

schon wesentliche Anhaltspunkte. In einer Aufsatz
serie in  der „Textil-Zeitung", (Nr. 148/1961^ 153/1961 
und 4/1962) schildert Dr. Weinwurm-W enkhoff, Ge
schäftsführer der Internationalen Vereinigung der 
Textileinkaufsverbände, die Entwicklung und struk
turelle W andlung bei den Einkaufsverbänden im 
T e x t i l -  und L e b e n s m i t t e l  bereich, wo die Ko
operation am stärksten Eingang gefunden hat.

Gliederung des Gesamteinzelhandelsumsatzes 
im Nahrungsmittel- und Textilsektor 1959

(in “/«)

’) Sdiätzung ohne genaue U nterlagen. ■

Danach sind nur noch 5 "/o—10 Vo der Einzelhandels
unternehm en des Lebensmittelbereichs und 3 6 “/o des 
Textilbereichs n i c h t  in Konzentrations- oder Ko
operationsformen zusammengeschlossen. Andererseits 
stehen auf industrieller Seite, z. B. im Lebensmittel
bereich, den wenigen „Einkaufsblöcken" des Handels 
12 500 ganz überwiegend mittelständische und infolge 
des KarteUverbots atom isierte industrielle Unter
nehmen als  A nbieter gegenüber!

Diesen beiden — sicherlich extrem en — Beispielen 
sei angefügt, daß nach einer Befragung durch die 
Einzelhartdelsorganisation ®) schon im Jahre 1959 76 “/o 
des Schuhwareneinzelhandels und 45 '’/» des Uhren-, 
Gold- und Silberwaren-, Galanterie- und Lederwaren- 
sowie des Papier- und Schreibwareneinzelhandels 
einer Einkaufsvereindgung angehörten. Nach der' glei
chen Umfrage waren „nach vorsichtigen Schätzungen" 
etwas mehr als die Hälfte des gesamten Einzelhandels 
auf der Einkaufsseite zusammengeschlossen. Die Zu
sammenschlußtendenz hat sich seitdem stürmisch fort
gesetzt, so daß die Prozentsätze heute wesentlich 
höher liegen dürften.

DIE „LATENTE“ MACHT

In neuerer Zeit haben sich zwei fachliche Gruppen der 
Industrie zum Problem der Nachfragemacht des Han
dels geäußert. Aus Kreisen der europäischen Kleider
industrie verlautet, daß „die einstufigen Kleiderfabri
ken aller Größenklassen früher oder später, z. T. 
heute schon, von der Gefahr bedroht sind, in die w irt
schaftliche Abhängigkeit einer immer kleiner werden
den Zahl großer Abnehmer zu geraten".®) Im Ge-

Position N ahrungs“ u. 
Genußm ittel Textilien |

A. K o n z e n t r i a t i o n  5 S e k t o r
1. Warenli'aTiskonzerne

einsdil. Tocfaterge^ellsdiaften 2.1 20,0
2. Filialbetriebe 12,8 6.51)
3. Konsumgen-ossensdiaften 9.6 1,0
4. V ersandgesdiäfte 3,01) 10,0

27,5 37,5 ' i

B. K 0 0 p e  r a t  i  0 n  s s e k t  0 r
. 1. E inzelhändler von Einkaiafsverbänden 27,5 26,5
2. E inzelhändler von

freiw illigen  K etten 35,0—40,0
62,5—67,5

C. N idit kooperierender E inzelhandel 5,0^10,0 3'6,0
100,0 100,0

5) H andelsblatt, H andelsbeilage Nr. 12/1958.
«) Anis; Textil-Zeihing, N r. 138 vom 17. 11. 1961.
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sdiäftsberid it des Deutschen Brauerbundes 1959/61 
(S. 20/21) w ird auf die „Zusammenballung von Nach
fragemacht" hingewiesen, die „eine besorgniserregende 
Entwicklung . . .  insbesondere für die ipiittelständisdie 
Industrie infolge ihrer durch das Kartellverbot be
dingten Zersplitterung" darstellt. Derartige V erlaut
barungen aus Industriekreisen sind höchst selten; ihre 
geringe Zahl steht jedoch in keinem Verhältnis zur 
tatsächlichen Lage. Als ein schwerwiegeiLdes industri
elles H andikap in der fachlichen und öffentlichen Dis
kussion dieses Themas ist nämlich der Umstand anzu
sehen, daß nicht nur Unternehmen, sondern auch 
deren V erbände aus geschäftlichen Gründen Bedenken 
haben müssen, über die der Industrie erwachsenden 
Beeinträchtigungen nach außen hin auch nur Andeu
tungen zu machen, geschweige denn, sie im einzelnen 
darzulegen.

Die Tatsache, daß die Nachfrageseite im Käufermarkt ’) 
(und dieser lag in den letzten Jahren  im Konsum
güterbereich überw iegend vor und stellt auch gewiß 
den wirtschaftspolitischen Idealfall dar) am längeren 
Hebelarm  sitzt, w ird zudem von den Nachfragezu- 
sammenschlüssen genutzt, um in industriellen Fach
bereichen aufkommenden Diskussionen über das 
Them a „Nadifragem adit" Einhalt zu gebieten. Diese 
„latente" Macht der Nachfragezusammenschlüsse sei 
an folgendem Beispiel beleuchtet. Eine marktstarke 
N achfrageorganisation hatte  anläßlich von Pressebe
richten über die Diskussion dieses Themas folgendes 
Schreiben an d ie Lieferanten gerichtet ®):

„W ir w enden uns heute an die mit uns — teilweise seit 
v ielen  Jahrzehnten , d. h. seit Bestehen unserer Organi
sation  — in V erbindung stehenden Vertragsfirmen mit 
der Bitte, uns Ih re  Stellungnahme zu den Äußerungen 
(über die Nachfragemadit. Der Verf.) zukommenzu lassen. 
W ir haben b isher nicht nnr die Auffassung vertreten, 
daß w ir ein geachteter W irtscJiaftspartner der Industrie 
sind, sondern glaubten auch mit einer gewissen Befrie
digung feststellen  zu dürfen, daß unsere Vertragsfirmen 
zu uns und w ir um gekehrt zu ihnen in Gesdiäftsbeziehun- 
gen stehen, w eldie bezüglidi des gegenseitigen V er
trauens und des beinahe freundsdiaftliciien Charakters 
w eit über das ü b lid ie  hinausgehen und vor allen Dingen 
von einer 100 Voigen V erantwortung gegenüber dem 
Partner getragen, sind.
Sie w erden sicherlich Verständnis dafür haben, daß wir 
un ter besagten  A spekten W ert darauf legen, von Ihnen 
ein kurzes W ort (zu den gefallenen Äußerungen) zu 
erhalten.
W ir hoffen, keine Fehlbitte getan zu haben, und sind 
Ihnen im voraus für Ihre Rüdeäußerung verbunden.“

Die A bstellung  d e r  Behandliung d e s  Problem s der Nadifiiagiemadit 
auf d ie  K äuiferm arklsituation äst dem V erfasser versdiiedentlid i 
zum V orw urf gem adit w orden (z. B. K arl B r a n d t ,  Z eitsd irift für 
das gesam te Hanidelsredit und W irtsd ia ftsred it, 1961, S. 5 8 ff.). 
Es e rsd ie in t jed o d i th e o re tisd i e in se itig  und wirklidik&itsfremd, 
gegebene V erhä ltn isse  ignorieren  zu w ollen, nur weil s ie  n id it 
in das überkom m ene theo re tisd ie  M odellbild passen. Zudem über
sehen d iese K ritiker, daß bei ausgesprochener Verkäufermrarkt- 
s itua tion  sid i der S taa t in  stärkstem  Ausm-aße der ̂ Abnehmer der 
Industrie  annim m t und s ie  vo r „Ausbeutung" durdi die A nbieter 
zu schützen pflegt (Preis- und B ew irtsdiaftungsvorsdirjften).
®) D er Leser möge V erständnis' dafür haben, daß Namen und Sädi- 
v e rb a lte  in  diesem  und d e n  sp ä te ren  Briefzitierungen entfallen 
m üssen. E twa s id i betro ffen  fühlenden O rganisationen sei erk lärt, 
daß Ü bereinstim m ungen m it ta tsäd ilid ien  Vorgängen rein  -zufällig 
sind.

Daraufhin gingen selbstverständlich zahlreiche Schrei
ben von besorgten Lieferanten bei o w  betreffenden 
Organisation ein, die die , gewünschte Bestätigung 
gaben. Es ist allerdings ebenso selbstverständlich, daß 
diese Bestätigungssdireiben keinerlei ernsthaften Auf
schluß darüber geben konnten, ob auf der Abnehmer
seite tatsächlich Macht vorliegt oder nicht. Eine amt
liche Stelle, der diese „Bestätigungsschreiben“ von 
dem betreffenden Nachfragezusammenschluß als Be
weis für die nicht vorhandene Nachfragemacht zuge
leitet wurden, hat daher auch keinen Anlaß genom
men, den Unterlagen irgendeinen W ert beizumessen.

DIE PROBLEMATIK DES MARKTANTEILES

Der Präsident des .Bundeskartellamtes, Dr. Günther, 
hat verschiedentlich geäußert, daß seiner Ansicht nach 
das Problem Nachfragemacht von industrieller Seite, 
„überbetont“ werde. Solange keine genauen Unter
suchungen über das wirkliche V erhältnis von Auf
tragsbündelungen und Nachfragemacht vorlägen, lehne 
er es ab, Folgerungen zu ziehen. H ier gelangen wir 
an den Kern der Problematik der Nachfragemacht und 
seiner etwaigen wirtschaftspolitischen W ertung. Lange 
Erfahrungen haben den industriellen A nbietern ge
zeigt, daß bei Käufermarktsituation, der „M arktanteil“ 
einzelner Nachfragezusammenschlüsse kaum einen 
Aussagewert über den „Grad“ ihrer Marktmacht dar
stellt, jedenfalls keinerlei Vergleich m it dem M arkt
anteilen und ihrem  Gewicht) auf der Anbieterseite zu
läßt. Schon Sätze von 10, 15 oder 20 “/o einer Auf
tragsbündelung können einen erheblichen Machtfak
tor darstellen. Der Grund liegt darin, daß die Nach
fragemadit im Käufermarkt ungleich wirksamer ist 
als die entsprechende „prozentuale“ Anbielermacht. 
Da der Verfasser sich zu diesem Sachverhalt in seinen 
früheren Veröffentlichungen bereits geäußert hat, sei 
hier nur stichwortartig angeführt: bei e iner Bezugs
bündelung gibt es dem Prinzip nach im Käufermarkt 
kaum  Konkurrenz und keine „Außenseiter"! jeder 
Nachfrager nimmt gern die Gelegenheit wahr, durch 
Inanspruchnahme einer Einkaufsorganisation preis
w erter einzukaufen. Daß auf der A n g e b o t s s e i t e  
der Nachfrager heftiger W ettbewerb vorliegt, steht 
dieser Tatsache nicht entgegen. Je  heftiger dieser 
W ettbewerb ist, desto mehr geht er sogar unter 
Führung des oder der „Nachfragepreisführer" zu 
Lasten der Anbieter!

Bei den industriellen Anbietern ist dagegen bei jeder 
A rt der kollektiven Beeinflußung des Angebots mit 
Außenseitern, latentem  W ettbewerb der Mitglieder, Sub
stitutionswettbewerb und dem „totalen W ettbewerb" 
um , die Gesamtkaufkraft zu rechnen. So sind Syndi
kate ^  die analoge Form zur Auftragskonzentration — 
nur in sehr wenigen industriellen Branchen denkbar 
und üblich, gewesen. •

In der folgenden Darstellung hat sich der Verfasser, 
wie eingangs bemerkt, nicht zum Ziele gesetzt, den 
Vergleich zwischen Angebots- und Nachfragemacht 
theoretisch w eiter zu vertiefen, sondern es soll ledig
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lieh seine These, daß durch Nachfragezusammen- 
schlüs'se angesichts des Verbotes der. Angebotszu
sammenschlüsse ein ungebührlicher und weder volks- 
wirtsdiaftlich noch rechtspolitisch vertretbarer Drude 
auf die zersplitterten Anbieter ausgeübt wird, durch 
praktische Beispiele erhärtet werden. ®)

Ein m arktstarker Einkaufszusammenschluß nimmt z. B. 
mit folgendem Schreiben eine „Streichung" der bisher 
allgemein von den A nbietern berechneten Verpak- 
kungskosten vor:

„Wir m öditen Sie m it dem heutigen Schreiben bitten, auf 
die Inrechnungstellung der Verpackungskosten zu ver
zichten. Da es sich in Anbetracht der jeweiligen Liefer
w erte nur um geringfügige Beträge handelt, wird es 
Ihnen sicherlich nicht .schwerfallen, darauf zu verzichten. 
W ir hoffen, daß sie für unseren Vorschlag Verständnis 
haben und daß sie mit uns der Auffassung sind, daß Ihr 
Einverständnis zu unserem  Vorschlag unserer guten Ver
bindung nur förderlich ist."

Was soll der einzelne machtlose Anbieter in solchen 
Fällen tun? Gewiß stellen Verpackungskosten in  der 
Regel einen geringfügigen Posten dar; jedoch viele 
„Wenig" machen ein „Viel“! In diesem Falle bedeu
tete der Verzicht auf die Verpackungskosten eine 
weitere Einbuße in der durch den geballten Nach
fragedruck schon stark beschnittenen Nutzenspanne 
der Hersteller.

Nachfragezusammenschlüsse k ö n n en ' nicht nur auf 
Preise und Konditionen, scsndern auf die Sortiments
und Produktionspolitik der H ersteller einen nachhal
tigen Einfluß aoisüben. Hier ein Beispiel (Schreiben 
eines Lieferanten):

„Nacäifragezusammenschlüsse üben dadurch einen beson
deren Druck auf die Lieferanten aus, daß sie nur solche 
A rtikel von den V ertragsw erken kaufen, die sich schnell 
Umschlagen lassen. Die Kalkulation der H ersteller ist 
aber auf das ganze Sortiment abgestellt, aus dem sich 
die Einkaufsblöcke die um satzstarken A rtikel heraus
suchen. Die W erke haben es 'andererseits 'Schw er,, ihr 
eigenes Sortiment unm ittelbar bei den M itgliedern der 
Einkaufszusammenschlüsse zu verkaufen, weil diese 
wiederum verpflichtet siiid, vom Lager der Zentrale zu 
beziehen."

Bezeichnend für die weitgehenden Einflußmöglichkei
ten der Nachfragezusammenschlüsse auf die Geschäfts
politik der H ersteller ist auch folgendes Schreiben:

„Bekanntlidi treten  die Bestimmungen des neuen Lebens
m ittelgesetzes zum geringen Teil am 1. Ju li 1960 und 
zum überwiegenden Teil am 23. Dezember 1960 in  Kraft. 
Soweit an diesen Terminen noch X-Erzeugnisse im Han
delsverkehr sind, die dep neuen Kennzeichnungs- und

9) W enn Burkhandt R B p e r (W iitsd iaftsd ienst, 1961, S. 288) meint, 
der Vergleich des Verfassersi zw isdien A ngebots- un d  Nachfrage
m adit sei „einseitig  v e rzerrt u nd  übersp itz t“ unid d:amit hä tte  er 
seine A rgum entation  „selbst d isk red itie rt“, so zeigt das, daß Röper 
w eder ausreid iende Tatsadienforsdiungi nod i theoTetische Ü ber
legungen in  d ie se r F rage .angeistellt hat. Auch Karl B r >a n d t 
(vgl. Fußnote ®) m eint, d e r  V erfasser h ä tte  das die m oderne Preis- 
tbeorie  begründende W erk  von Cournot „völlig übeTsehen" (S. 60). 
Dem ist en tgegenzuhalten, daß  d e r Verfassier sehr wohl auf S. 37 
seiner Schrift „Nadifragem acht und Wettbe-werbsordnunig" Cournot 
und ganz allgem ein  d ie  Behandlung d e r  N adifrageseite  d u rd i die 
konventionelle M onopoltheorie e rö rte rt hat, daß e r  aber zu dem 
Ergebnis kam, daß  b isher in d e r gesam ten W irtsdiaiftswissenschaft 
(G albraith ausigenommen) die wirkliche W irkung der Nachfrage
m adit in d e r K äuferm arktsltuation nocäi nicht sachgerecht gew ür
d ig t w orden ist.

Beschaffenheitsbestimmungen nicht entsprechen, haben 
sie die V erkehrsfähigkeit verloren und dürfen dann 
weder von uns noch von unseren Einzelhändlern verkauft 
werden. Beim Einzelhandel liegen manchmal W aren recht 
lange, bis sie an den Verbraucher abgesetzt werden. 
W ir müssen daher vorsorglich alles tun, um zu verm ei
den, daß an den genannten Stichtagen noch W aren un
zulässiger Beschaffenheit und/oder ungültiger Kennzeich
nung in unseren Gesdiäften sind. Den Einzelhändlern 

, könnten sonst Unannehmlichkeiten und vielleicht sogar 
Strafen erwachsen, deren Folgen letztlich auf uns und 
auf Sie zurückfallen. W ir rechnen daher mit Ihrem V er
ständnis, wenn w ir Sie hierm it dazu verpflichten, uns 
vom 1. April 1960 ab nur noch solche W aren und Pak- 
kungen zu liefern, die in  bezug auf Beschaffenheit und 
Kennzeichnung dem neuen Lebensmittelrecht in jeder 
Hinsicht entsprechen.
Soweit diese Voraussetzungen unserer künftigen Auf
träge an Sie nicht erfüllt sind, gehen alle Folgen zu Ihren 
Lasten, die sich im Hinblick auf das oben Gesagte später 
etwa ergeben."

Damit nimmt also die Nachfrageorganisation drei 
V iertel der gesetzlichen übergangsfrist “̂) für sich in 
Anspruch, während der Industrie nur ein Viertel zu
gestanden wird; dies, obwohl die Umstellungspro- 
bleme und -kosten in diesem Falle bei der Industrie 
unverhältnism äßig höher lagen als beim Handel.

Industriekartellen wird bekanntlich vorgeworfen, sie 
tendierten dahin, unproduktive Grenzbetriebe am 
Leben zu erhalten. Daß- diese Annahme seit jeher aus 
hier nicht zu erörternden Gründen nur in Ausnahm e
fällen zutraf, weiß jeder Kartellpraktiker. Im Einkauf 
der Nachfragezusammenschlüsse kommt aber „auto
matisch" jeder der angeschlossenen Betriebe ohne 
Rücksicht auf seine Abnahmeleistung in den Genuß 
der „Machtrabatte".

„Die Einkaufsringe beschränken sich ira allgemeinen 
darauf, den Gesamtbedarf der ihnen angeschlossenen 
Firmen zu einem dieser Menge entsprechenden günstigen 
Preis mit der Maßgabe abzuschließen, daß die Lieferung 
der sehr viel kleineren Einzelmengen an die zum Teil 
nur unbedeutenden Anschlußfirmen der Ringe zu den 
Abschlußpreisen erfolgen muß. Durch die Bedarfszusam- 
menballungen haben die Ringe Bedingungen durchsetzen 
können, die a lle  anderen gleichartigen Abnehmer um 
X V» bei gleicher Leistung schlechter stellen. Das gleiche 
gilt für verschiedene sonstige Großabnehmer. Durch das 
System der Ausmusterung und zentralen Bestellung er
halten die angeschlossenen Häuser auch bei kleinsten 
Einzelbestellungen günstigere Bedingungen als jeder 
andere noch so bedeutende H ändler.“

Die Nachfragezusammenschlüsse bew irken also ein 
„überspielen der bekannten Grenzbetriebsproblematik, 
wobei die Kalkulation der industriellen A nbieter den 
„Ausgleich" schaffen muß. H ier wird, also ein Kartell 
gehandhabt, das weit über die wettbewerbbeschrän
kende Bedeutung des Gesamtumsatzrabatt-Kartells 
von Anbietern hinausgeht, dabei aber völlig frei vom 
Kartellgesetz wirkt!

Alle diese Beispiele sollen selbstverständlich keinerlei 
W ertung der betreffenden Praktiken bedeuten. Es 
sollte nur die W irklichkeit beschrieben werden. Durch

' “) Das Gesetz w urde am 19. Dezember 1959 verkündet.
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eine GegengeWicbts-'Kooperation der Anbieter wäre 
es vielfach möglidi, übermäßigen Forderungen der 
N adifragezusam m ensdilüsse und sonstigen Formen 
von M arktm adit auf der N adifrageseite zu begegnen. 
Dem stehen, aber das Kartellgesetz und seine restrik
tive Handhabung sowie das lange und kostspielige 
V erfahren vor den Kartellbehörden, nahezu prohibitiv 
entgegen — wenn es überhaupt zu einem Kartellan
trag  kommt! Hierzu wiederum  ein Beispiel; Die ein
zelnen Unternehmen einer vorwiegend mittelständisch 
struk turierten  industriellen Branche, die ein Rabatt
karte ll als Gegengewicht gegen ständig höhere Rabati- 
forderungen anzumelden beabsiditigten, erhielten fol
genden Einschreibebrief von einem starken Nadifrage- 
block:

„W ir haben erfahren, daß sich eine Reihe von Unter
nehm en der X -Industrie zu einer Konvention zusammen
gesdilossen hat und  beabsiditigt, ein  X-Kartell beim 
Bundeskartellam t anzumelden. Da sid i bisher die Ge- 
sdiäftsbeziehungen m it unseren  Lieferfirmen immer rei
bungslos abgewidcelt haben, können w ir die Notwendig
ke it der Anm eldung eines soldien Kartells nidit redit 
einsehen. Als K artellträger kommen Verbände n id it in 
Frage. Daher kann jed e  einzelne Firma selbst darüber 
entsdieiden, ob s ie  dem Kartell beitreten  will oder nidit. 
Es. b leib t also Ihrer persönlidieii Entsdieidungsfreiheit 
überlassen, ob Sie sidx an einem soldien Kartell beteili
gen oder nidit. W ir w ären Ihnen seh r verbunden, wenn 
Sie uns Ihre Stellungnahme hierzu baldmöglidist mit- 
teilen  würden."

M an w ird verstehen können, daß dieses Sdireiben die 
W eiterverfolgung des Projektes der Anbieter zu hem
men geeignet war. Auf diese Situation ist es denn 
auch zurückzuführen, daß sid i Herstellerverbände 
vielfadi sdieuen, Konditionen- oder Rabattkartelle 
beim Bundeskartellam t anzumelden, obwohl sie  die 
gebotenen Gegengewidits- und Ausgleidisinstrumente 
zw isdien Angebots- und N adifrageseite wären. Man 
fürchtet die unersprießlichen Auseinandersetzungen 
m it der N adifrageseite und: d ie  starken Zugeständnisse, 
die schon v o r  A ntragstellung zur Erreidnmg des 
Einverständnisses der Abnehmer gemacht werden 
müssen, geschiweige denn die späteren  Einbußen, die 
von  Amts wegen zugunsten des Anhörbereditigten 
erfolgen.

Bei d ieser Sadilage ist die Verwunderung des mit den 
tatsächlichen M arktverhältnissen Vertrauten yerständ- 
lich, w enn Hans-Ulridi Fack in einem V o r t r a g ü b e r  
die W^ettbewerbspolitik erklärte, Macht sei kein Phan
tom, sondern rea le  W irklichkeit, und als. Beispiel die 
in einem (industriellen) Konditionenkartell getroffene 
Verm inderung des Zahlungszieles von 90 auf 30 Tage 
nannte. Es handelt sidi nad i Auffassung Facks hier 
um eine Machtverschiebung zu Lasten der Abnehmer. 
In W irklichkeit w urden in  diesem  Fall durdi das Kar
tell d ie durch) den sdiarfen W ettbewerb unter den 
A nbietern und  durdi den Nachfragedrudt verwilderten 
Zahlungsbedingungen wieder auf eine geredite Grö
ßenordnung zurüdcgeführt! Die wenigen vom Bundesi- 
kartellam t zugelassenen Konditionen- und Rabattkar

telle sind aber — wie auch die vorstehenden Ausfüh
rungen zeigen — nur ein erster schwacher Ansatz für 
eine wirksam e und geredite Gegengewichtspolitik in 
unserer Marktwirtschaft.

Auf einen besonderen Umstand muß hinsichtlidi der 
Marktbeziehungen' und des M aditvergleichs zwischen 
Industrie einerseits sowie Einzel- und Großhandel und 
audii Handwerk andererseits hingewiesen werden. In 
letzteren Fällen handelt es sid i um  Wirtschaftszweige, 
die sich nach ihrer Absatzseite hin auf lokalen oder 
allenfalls regionalen M ärkten betätigen, wohingegen 
die Industrie in  der Regel räumlich) unbegrenzt kon
ku rrie rt und daher auch dem W ettbewerb des EWG- 
Raumes und darüber hinaus des gesamten W eltm arkt- 
tes ausgesetzt ist. W enn nun die Industrie auf w elt
w eiter Ebene in  einem verschärften W ettbewerb steht 
und der Handel sich auf der anderen Seite — wie das 
in zunehmendem M aße geschieht — sogar inter
national zu Binkaufsblöcken zusammenschließt, so 
muß das verhängnisvollste Folgen für die Industrie 
haben, weil sie wegen des Kartellverbots nicht in  der 
Lage ist, größere W ettbew erbseinheiten zu bilden, um 
den Erfordernissen der Prodiiktivitätssteigerung und 
Fortschrittsförderung zu dienen und damit w ettbe
werbsfähig oder gar lebensfähig zu bleiben.

DAS ARGUMENT DER FEHLENDEN BEZUGSVERPFIICHTUNG

Als maßgebliches Argum ent gegen die m it dem Stich- 
w ort „Nachfragemacäit" verknüpften Argum ente wird 
immer w ieder vorgebrachi!), daß di© M itglieder der 
Einkaufszusammensdilüsse im Einkauf „vollkommen 
frei" se ien .“ ) Zunädist sei hierzu gesagt, daß es in 
der Praxisi vielfach andersi aussieht oder ausgesehen 
hat. Oft vereinbart die Zentrale eines Nachfragezu
sammenschlusses mit einem oder m ehreren H erstel
lern, daß sie für die Umsätze mit den ih r  angesdilosse- 
nen Firmen einige Prozente Umsatzbonus erhält. Die 
Zentrale, „weist“ dafür ihre M itglieder an, bei den 
betreffenden HeTstellern zu bezieheni. W eitere Lei
stungen erbringt die Zentrale den Herstellern gegen
über nicht. In anderen Fällen sind die an dem Nach
fragezusammenschluß beieiligten Unternehmen auf 
Grund der Satzung oder auf Grund sonstiger Abspra
chen „gehalten", bei den V ertragslieferanten der Zen
trale zu beziehen. Ein w eiteres Problem stellt die 
M eistbegünstigung dar, die besagt, daß alle Vorteile, 
die freien Abnehmern gew ähri werden, automatisch

**) 17. A rbeitstagnm g d e r A ktiom sgem einsdiaft Soziale M arktw irt- 
sd iaf t (M otto: , W as n u n ? ') am 30,/31. Jan u a r I962inBadGoid'esberg.

12) A us Raaimgründen kanni M er n iA t .auf den! Einwaiud eingegan- 
gen  w erden , d e r Drude au f d ie  industrielk ii! A n b ie te r sei volks- 
w irtsd ia ftlid i zoi begrüßen, w eil d e r  K onsum ent dad u rd i ia  den  
G enuß niedfrigerer Preise gelangt. E s s«i hierzu  in sbesondere  auf 
d ie  Ausführungen: d e s  V erfassers  'in: M arkenartikel, 1&61, .S. 337 
(360) verw iesen . N ur s tichw ortartig  se i erw ähnt, d aß  die: W eiter
gabe von  aiusgehandelten Preisvorteileni an d ie  K onsum enten dem 
System  ider N adifagezusam m ensdilüsse keinesw egs im m anent is t 
und daß  es fe rne r .abwegig is t, in  d e r  langen  K ette von  d e r  Ur
produktion; bis zum  Konsum' einem  einzigen  W drtsdiaftszw eig a llein , 
näm lid i dem  H andel, daS' R edit zuzubilHgen, dem  Konsum enten
in te resse  zu  dienen,
15) V gl. hierzu  d e n  V erfasser in ; W irtsd iaftsd ienst N r. 6, 1961, 
S. 269.
1*) Ajus diesem  G runde greiift laudi d e r V erbotspiaragraph des.' 
K artellgesetzes fü r sie  n id it Platz. — A uf das w e ite  G ebiet der 
W ettbew erbsbesd iränkungen  der N adifragezusam m ensdilüsse lauf 
ih re r A n g  e b o t  s  seite  siei h ie r n id it eingegangen.

1962/IV 157



Söltei; Die Nadifragemadit in der Praxis

audi den Nadifragezusammenschlüssen zugute kom
men müssen. Scbließlich sind Verpflichtungen der 
Fabrikanten, bestimmte Absatzwege zu meiden, nicht 
unbekannt.

Ein unm ittelbarer oder m ittelbarer Zwang zum Ge
meinschaftsbezug isi aber keineswegs erforderlich, 
um eine „Additionslendenz“ von Bezügen auszulösen. 
Nachfolgend sei ein  Beispiel für einen „Additionsver
ein" genannt. Die wirtschaftliche Funktion dieser In
stitution besteht in nichts anderem als ln der geschick
ten Zusammenfassung der Nachfrage bestimmter Ab
nehmergruppen, wodurch diese in den Genuß höherer 
Rabatte gelangen, weil einmal ein größeres Umsatz
volumen und damit eine höhere Rabattstufe erreicht 
w ird und weil zum anderen duicäi die Naciifragezu- 
sammenballung ein starker Machteinfluß auf das An
gebot ausgeübt werden kann. Schreiben eines Nach- 
fragezusammenschlußes an Firma X:

„Wir bestätigen Ihnen, daß w ir Sie in die Liste unserer 
V ertragslieferanten aufgenommen haben. Unsere ange- 
scfalossenen M itglieder setzen wir davon in Kenntnis. Die 
A uftragserteilung erfolgt unm ittelbar durch unsere M it
glieder, die den Besuch Ihres V ertreters erwarten. Für alle 
Umsätze, die Sie mit den uns angeschlossenen Firmen 
tätigen, erhalten w ir einen Bonus von 2®/». Ferner ver- 
pfliditen Sie sich, unseren  M itgliedern Ihre jew eils gün
stigsten Preise in  Rechnung zu ste llen .“

Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Es beweist, wie 
wirklichkeitsnah das „vereinfachte wirklichkeitsferne 
theoretische Modell" (so lautete eine Kritik an den 
Thesen des Verfassers) der Auftragssammlung ist, ®̂) 
W ie locker die Bindungen, sein können, um Nachfrage
m adit entstehen lassen zu können, zeigt audi das 
Open Price-System (OPS) der Nachfrageseite, das 
eine eminente Bedeutung zur Praktizierung und Stär
kung der Nachfragemacht erlangt hat. Lassen wir hier
zu wiederum die Praxis sprechen. *®)

„Die Einkauisringe fordern in kürzeren Abständen die 
äußersten Verkaufspreise für X-Erzeugnisse bei unseren 
Firmen und teilen diese a llen  ihren M itgliedern mit. Der 
Erfolg ist, daß bei einzelnen M itgliedern auch nur diese 
schärfstens kalkulierten Preise zu erzielen sind. Es kommt 
laufend vor, daß ein M itglied eines solchen Einkaufs
ringes am Tage vor einer solchen Preisinformation einen 
Kontrakt über X-Erzeugnisse abgeschlossen hatte  und, als 
am folgenden Tag ihm der neue Preis bekannt wurde, 
darauf bestand, daß dieser niedrigere Preis des Einkaufs
ringes auch für ihn Gültigkeit haben müsse. Um einen 
Bruch mit dem Kunden zu vermeiden, muß der Lieferant 
notgedrungen in den besonders niedrigen Preis ein treten .“

Bei dieser Sachlage nimmt es nicht wunder, wenn 
von seiten der Nachfragezusammenschlüsse in den 
letzten Jahren  vielfach das Argument vorgebracht 
wurde, durch weitgehende Dezentralisierung des Ein
kaufes der M itglieder von Nachfrageblöcken sei die 
behauptete Nachfragemacht noch geringer, ’̂) als sie

15) Folgende G erid ite  hab en  sid i b ish er m ît ,A ddition .svereinen ' 
befaß t; OLG Düsselidorf, W uW /E OLG 230; LG Hamnover, W uW/E 
LG/AG 174.
1*) V gl. h ierzu den  V erfasser in-: Der M arkenartikel, 1961, S . 357. 
1’) A ngesidits der s tänd igen  B eteuerungen von  Nachfragez’usammen- 
«dilüssen  in  den  le tz ten  Jah ren , d ie Einkaiufskonzentration se i bei 
ih n en  nu r seh r gering, muß m an fas t d en  Eindruck gew innen, daß 
sie d ie A uftragssam m iting nu r w iderw illig  be tre iben  und  geradezu 
das Gesetz verleugnen, u n te r dem sie  a ngetre ten  sindl

ohnehin schon sei, wenn man die Einkaufszusammen
schlüsse im ganzen erfaßt. Die W irklichkeit sieht (nach 
einer Fachzeitschrift des Handels) so aus:

„Wir haben uns bestätigen lassen, daß manche in den 
K etten arbeitenden Großhandlungen bedeutenden A us
maßes sich lan gemeinsamen Einkäufen deshalb nicht be
teiligen, weil sie als einzelnes Unternehm en die gleichen 
Bedingungen erreichen, w ie sie durch zusammengefaßte 
Einkäufe m ehrerer Großhändler erzielt werden." (Lebens
mittel-Zeitung Nr. 12 vom 18. 3. 1960).

Auch das Beispiel des Nachfrage-OPS macht deutlich, 
daß die W irksam keit der Angebotsmacht mit der Nach
fragemacht nicht entfernt verglichen werden kann. 
Selbst ein einen gesamten Induistriezweig umfassendes 
Angebots-OPS läßt das wettbewerbliche Spannungs- 
Verhältnis der daran beteiligten Unternehmer grund
sätzlich unberührt, W enn aber selbst nur ein Teilzu
sammenschluß auf der Nachfrageseite die erzielbaren 
Preise hekanntgibt, is t es: einem A nbieter in  aller 
Regel nicht möglich, günstigere Preise durchzusetzen, 
denn jeder Nachfrager w ird sich auf die erzielten 
Preise des Nachfragepreisführers berufen.

UNGLEICHES RECHT

Angesichts dieser Entwicklung in den Strukturverhält
nissen auf der Nachfrageseite der Industrie ergibt sich 
die schwerwiegende Problematik, daß das Kartellge
setz in seiner derzeitigen Fassung gleiche wirtschaft
liche Tatbestände völlig unterschiedlich behandelt: die 
A nbieterkartelle des industriellen M ittelstandes einer
seits und die zahlreichen Ausnahmebereicfae, die 
m arktbeherrschenden Unternehmen bzw. Oligopole 
und vor allem die Nachfragekonzentration anderer
seits. Infolge der ungleichen Behandlung wirtschaft
lich gleicher Tatbestände hat aber der industrielle 
M ittelstand zwangsläufig ungleiche Startbedingungen 
und Chancen der Entwicklung, ja  sogar des Über
lebens! Im Zuge des Integrationsprozesses ist dabei be
sonders auf das Handikap gegenüber den ausländi
schen Industrien hinzuweisen, bei denen Zusammen
schlüsse nicht nur geduldet, sondern sogar noch ge
fördert werden.

Bei diesem Sachverhalt muß man die Frage aufwerfen, 
ob der Gleidüieitsgrvmdsatz des A rtikel 3 GG hier 
gew ahrt ist. Er verbietet dem Gesetzgeber, gleiche 
Tatbestände ungleich und ungleiche Tatbestände gleich 
zu behandeln. Die Rechtsstaatlidikeit erfordert aber 
nach Ansicht des Verfassers nicht nur die Beachtung 
des formalen Gleichheitsgrundsatzes, sondern auch die 
Verwirklichung der m ateriellen Gerechtigkeit. Diesem 
Grundsatz entspricht es, daß der Gesetzgeber allen 
Unternehmen gleiche S tartbedingungengew ähren muß. 
Diese könnten durch „Zerschlagung" der Nachfrage
zusammenschlüsse oder durch eine strenge Mißbrauchs
aufsicht geschaffen werden. Der Verfasser ist aber der 
Ansidit, daß e ine  einschränkende Kartellaufsichtspraxis 
gegenüber Nachfragezusammenschlüssen bzw. über
haupt der „Nachfragemacht" grundsätzlich weniger 
wünschenswert erscheint als der W eg der Stärkung 
der Angebotsseite. Denn nicht nur betriebswirtschafi-
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liehe ®̂), sondern audi volkswirtsdiaftlidie und gesell- 
sd iaftspolitisdie Gründe stehen dem entgegen. Fer
ner ist es jedem  Kartellredicler klar, daß gesetzlidie 
Regelungen gegen die Nadifragemadit wegen der 
(zwangsläufigen) Unbestimmtheit der Reditsbegriffe 
die Kompliziertheit kartellreditlidier Verfahren nodi 
um ein V ielfadies erhöhen müßte. Außerdem ersdieint 
es dem Verfasser nidic sdilüssig, auf der einen Seite 
den immer stärkeren Einfluß des Staates auf dem 
G ebiet der W ettbew erbspolitik für abwegig zu halten, 
d iesen Einfluß auf d e r anderen Seite aber gegen an
dere Wirtsdiaftiszweige zu fordern.

V orzuziehen w äre m. E. daher der Weg der Stärkung 
der industriellen Angebotsseite. Allerdings würden 
dabei n id it nur sta rke  politisdie Bedenken zu über
w inden sein, sondern oft aud i soziologisdie und 
psydiologisdie Hemmnisse auf seiten der industriellen 
U nternehm er selbst. Besonders in  nidit kartellfähigen 
Brandien (heterogene Güter!) müßte oft erst das V er
ständnis für die Kooperation gefördert bzw. deren 
N otw endigkeit in  der Unternehmersdiaft eingesehen 
werden. Falls dies n id it gelingt, würden m. E. die 
industriellen A nbieter auf vielen Gebieten — w ie der 
derzeitige Trend zeigt — an Stelle der horizontalen 
K ooperation und Koordination unter Brandienge- 
nossen m ehr und  mehr e i n z e l n  in die Abhängig
keit (Subordination) von Nadifrageblödcen geraten. 
Es ergibt sidi näm lidi aus der Eigenart der N adifrage
m adit heraus die Tatsadie, daß audi Hersteller hetero
gener Güter vielfadi ihre bisherige wettbewerblidie 
Ü berlegenheit im h o r i z o n t a l e n  W ettbewerb an
gesichts des Phänomens des „Stufenwettbewerbs" 
(kollektiver oder oligopolistisdier Druck auf die An
b ie ter 20) einbüßen. Auch hier müßte also das indivi
duelle W irken zugunsten der brandienmäßigen Gemein- 
sd iaftsarbeit eingeschränkt werden, um die w eit
gehende Dispositionsfreiheit bzw. audi Selbständigkeit 
der A nbieter durch wirksam e Gegengewidite zu er
halten. A ndernfalls hätte  Nieschlag mit seiner rheto
risch vorgebrachten Anspielung auf die frühkapitali
stische Ä ra recht, „Lebt der Händler als ,industri- 
eller V erleger', der Fabrikant als .Empfänger von 
Lohnaufträgen', der auf die technisdie Funktion des 
H erste llers beschränkt ist, w ieder in großem Umfange 
auf? W iederholt sich die Wirtschaftsgeschichte?“

MÖGLICHKEITEN DER ANBIETEK-KOOPERATION

V ielfältig sind die M öglichkeiten für industrielle Klein- 
und M ittelbetriebe, ihre Leistungskraft, Kapitalkraft 
und dam it ihre W ettbewerbsfähigkeit zu e r h ö h e n  2̂)

**) V iele  d e r  N adifragezusam m ensdilüsse betreiben neben der Aul- 
trag sk o n zen tra tio n  dm hervorragendem  Maße B etriebs- un d  V er- 
kanfsra tlona lisie rung .
*9) Die K oopera tion  is t  gnindsätzlid i der K onzentration vorzn- 
z ieäen , d ie au d i h ie r d ie Folg© w äre, wenn die M öglidikeit d e r 
K ooperation  un terbunden  w ürde.
2») „S lufen 'w ettbew erb“ äst selbstverständlidi aud i äm um gekehrten 
V e rh ä ltn is  denkbar. V gl. h ierzu dem Verfasser in ; D er M arken-' 
a rtik e l, 1961, 361 ff.

V gl. D er V olksw irt vom  16. 1. 1960.
2*) V gl. hierzu  R eferat des V erfassers über „G ruppenwettbew erb 
u n d  W ettbew erbsordnning“ vor dem 15. Deutsdien Betxiebswirt- 
sd ia f te rtag , am 18. O ktober 1961 in  Berlin.

und dem  kollektiven Druck der Nachfrage zu begegnen. 
H ier seien sie nur stichirortartig genannt; Zunächst 
gibt es eine Reihe  kartellrechtlich nicht oder in der 
Regel nicht relevanter Tatbestahde, die Hilfe bringen. 
Gemeinsame Branchenanalysen und -prognosen können 
falsche Einschätzungen imd Fehlinvestitionen verm ei
den. Es ist volkswirtschaftlich eine Verschleuderung 
von Kraft und Kapital, wenn jeder Betrieb immer nur 
seine eigenen Erfahrungen madien muß. Ferner ist 
die Gemeinschaftswerbung ein bedeutendes Instrument 
der Kooperation. Besonders bei homogenen M assen
gütern führt d ie  Individhalwerbung oft nur zu einem 
Kampf um vorhandene M arktanteile, w ährend die 
Gemeinschaftswerbung „Bedarfsweckumgswerbung“ 
darstellt und zusätzlichen Absatz sdiaffen kann. Ferner 
ist die M arkttransparenz, d. h. die weitgehende Kennt
nis aller M arktfaktoren, gerade für die Klein- und 
M ittelbetriebe wichtig. Gegenseitige Information über 
Produktion, Umsatz, Lagerbestand und Preise sowie 
audi über Investitionsvorhaben sind für ihre Disposi
tionen von höchstem Nutzen. Des weiteren sind zu 
nennen: gemeinschaftliche Forschung und Entwiddung, 
gemeinsame Lagerhaltung, gemeinsame Transport
durchführung, gemeinsame V erw ertting von Kuppel
produkten, gemeinsame Qualitätsbestimmungen usw.

Vielfach ist aber eine Kooperation erforderlich, die 
mehr oder weniger stark in die kartellrechtlicfae 
Sphäre eingreift, so wie § 1 des Kartellgesetzes jeizt 
beschaffen ist. Es seien vor allem gem einsame Nor
mung, Typisierung und  Spezialisierung, gemeinsame 
Vertriebsgesellschaften (besonders in Fällen, in  denen 
es auf dem Gemeinsamen M arkt wettbewerbsfähig zu 
sein gilt) genannt. Auch wird es immer unerläßlicher, 
daß die einzelnen W irtschaftsstufen m iteinander ver
handeln. Das Prinzip der Produktionsumwege, das der 
modernen Technik immanent ist, bedingt eine ständig 
wachsende Zeitspanne zwischen Planung, Produktion 
und letztem Umsatzvollzug. Aus diesem Grunde ist 
eine vertikale Kooperation zwischen den industriellen 
Stufen und dem Handel ein immer dringlicheres 
Gebot. Qualitäten; Verarbeitungsm odalitäten, Kenn
zeichnung, Verpackungsgrößen — all dies zwingt zu 
einer gemeinsamen Abstimmung, d .h . zu Empfehlun
gen oder Beschlüssen oder auch V erträgen auf hori
zontaler wie auf vertikaler Ebene, Diesen Bestrebun
gen ist gemeinsam, d ie  Kundenwünsche rechtzeitig zu 
erfassen, Fehlplanungen, Fehlinvestitionen und Rei
bungsverluste zu vermeiden.

H ier setzt aber das Kartellgesetz nahezu unüberwind
liche Barrieren. Horizontale Empfehlungen sind prak
tisch überhaupt nicht zulässig, und vertraglichen Ab
machungen steht ein  Gestrüpp von Vorschriften ent
gegen. Gleichgültig, ob im Anmeldeverfahren oder 
im Erlaubnisverfahren: Der V erkehr mit den Kartell
behörden is t in ein  Prokrustesbett m aterie ller-und  
verfahrensm äßiger Vorschriften gezwängt. Dies ist 
alles oft genug beschrieben worden, so daß der Ver
fasser sich hier auf ein  Zitat eines Altmeisters des
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Kartellwesens besdiränken kann. Max M etzner sagte 
1954, also lange vor Erlaß des neuen deutsdien  Kar
tellgesetzes, die iinzwisdxen eingetretene Entwiddung 
zutreffend voraus :

„Jahrzehntelange Erfahrungen haben gezeigt, daß die 
Handhabung derartiger Erlaubnisverfahren außerordent
lich schwierig vor sich geht, lange Zeit dauert und dabei 
den Beteiligten derart viel Arbeit, Kosten und Ärger 
verursacht, daß das V erfahren n ith t als eine Begünsti
gung, sondern als e in  schweres Hindernis angesehen 
werden kann. Es geht nicht an, Rationalisierungsbestre
bungen . .  . einerseits zu begrüßen und zu fördern und 
andererseits gleichzeitig m it kom plizierten und kostspie
ligen Verwaltungsverfahren zu beschweren."

Der Kartelirechtsspezialisl und Abgeordnete des der
zeitigen deutsdien  Bundestages W olfram Dörlnkel 
ha t ZU Redit gefordert :

„W as in dem Katalog der Ausnahmen vom Kartellverbot 
völlig fehlt, is t d ie Berücksichtigung des A b w e h r -  
g e d a n k e n s .  In einer sehr großen Zahl von Fällen 
steht ein zersplittertes Angebot einer geballten Nach
fragemacht gegenüber, ohne sich zusammenschließen zu 
dürfen. Der Gedanke, es sei möglich, d ie Nachfragemacht 
durch behördliche Aufsichtsmaßnahmen in  Schach zu 
halten, is t praktisch undurchführbar, ja  geradezu absurd. 
Das muß bei einer etw aigen Reform des Gesetzes be
dacht w erden!“

Eine bloße Ausnahmevorsdirift, d. h. im Ergebnis eine 
Erlaubnispflicht für Abwehr- bzw. Gegengewidits- 
kartelle, ersd ie in t mir aber nadi allen Erfahrungen mit 
unserer Kartellaufsichtspraxis n id it ausreichend.

H erbert Groß äußerte vor einiger Zeit ;
„Im Einzelhandel verzeichnen w ir also eine Entwicklung, 
die auch dem Selbständigen edle Chancen der modernen 
Technik und des M assenm arktes erschließt: sofern er 
sein Einzelgängertum aufgibt und den W ettbew erb im 
Rahmen der Gruppenarbeit anstrebt. Die Formen und 
Vorbedingungen der Selbständigkeit und des W ett
bew erbs verändern sich aber. Das Einzelgängertum hat 
heute n u r wenig Bestand, weil e s  sich nicht de r Spe
zialisierung beugt, Selbständigkeit erwächst aus Spe
zialisierung, diese aber wiederum  erfordert Kooperation, 
ob in vertikaler Richtung mit Großhändlern und Liefe
ranten  oder in horizontaler Richtung mit Kollegen, deren 
Kundenbereiche sich nicht überschneiden."

Erst wenni mehr als b isher erkannt werden wird, daß 
die „Chancen der m odernen Technik und des M assen
marktes" audi für die Industrie in  Freiheit und  Selbst
verantw ortung geboten sein müssen, um eine geredite 
und ökonomisdi sowie gesellschaftspolitisdi zurei
chende Ordnung zu schaffen und zu erhalten, ist das 
Problem der „Nadifragemadit" in  grundsätzlicher Hin
sicht als gelöst anzusehen.

22) „Kostengestaltojiiig, Prelsbildim g, M aTktproblem e“, Berlin 1954. 
2̂ ) »K artellredit im Z w ielid it“, in : Industriekurier, N r. 201, vom 
30. 12. 1961.

25) H erb ert G r  o s  s  : „Die Konzentratioiii im  H andel unid ih re  
w irtsdiaitpolitiisdien A sp ek te“, in : W irtsd ia ftskonzen tra tion  in  d e r 
BuT34esTepubHk, N ordideutsdier Rundfunk, Sonderdruck, 1961, S. 24.
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